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 Veröffentlicht am 25.01.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §29 Z4;

Rechtssatz

Unter dem Begri5 Funktionsgebühren fällt alles, was der Funktionär (hier: Präsident einer Arbeiterkammer mit freiem

Dienstvertrag) für die Ausübung seiner Funktion erhält.
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